
Reservation
Eine Reservation von Räumlichkeiten und Leistungen  
für Ihren Anlass im Restaurant Landhaus ist mit der  
schriftlichen Unterzeichnung der vorliegenden Reser- 
vationsbestätigung definitiv und damit verbindlich 
(siehe Seite 3). Nach Eingang der von Ihnen unter-
zeichneten Reservation erhalten Sie von uns eine 
schriftliche Bestätigung Ihrer gebuchten Leistungen.

Absprache
Die Menü- und Getränkeauswahl, die Wahl der  
Bestuhlung, der Bedarf an technischen Hilfsmitteln 
usw. sind spätestens 14 Tage vor Ihrem Anlass mit 
uns abzusprechen und bekannt zu geben. Vorbe- 
halten bleiben zusätzliche Abmachungen, die schrift-
lich festgehalten und unterzeichnet werden.

Stornierung/Annulation/No-Show-Regelung
Die Teilnehmerzahl ist uns bis spätestens 14 Tage 
vor dem Anlass schriftlich mitzuteilen und damit als 
definitiv zu bestätigen. Abweichungen bis 10% der 
als definitiv gemeldeten Teilnehmerzahl akzeptieren 
wir bis 2 Werktage vor dem Anlass ohne Verrech-
nung. Später gemeldete und grössere Abweichungen 
der Teilnehmerzahl werden gemäss Reservations-
bestätigung und den nachfolgenden Bedingungen 
verrechnet.

Bei einer Annullation Ihres Anlasses und/oder einer 
reduzierten Teilnehmerzahl benötigen wir eine schrift-
liche, eingeschriebene Mitteilung. In diesem Falle 
werden folgende Kosten verrechnet (ausgenommen  
ist die 10%-Regel):

60 bis 31 Tage vor dem Anlass    
25% der Kosten der gebuchten Leistungen 

30 bis 15 Tage vor dem Anlass    
50% der Kosten der gebuchten Leistungen

14 bis 3 Tage vor dem Anlass    
80% der Kosten der gebuchten Leistungen

ab 2 Tage vor dem Anlass   
100% der Kosten der gebuchten Leistungen

Verlängerungen 
Die offizielle Sperrstunde wird freitags und samstags 
kostenlos von 24.00 Uhr auf 02.00 Uhr nachverlegt. 
Eine allfällige Bewilligung holt das Restaurant Land-
haus ein. Ab 02.00 Uhr werden pro angefangene 
Stunde (inklusive 2 Servicemitarbeiter) CHF 250.– 
zusätzlich in Rechnung gestellt.

Sperrzeiten im Aussenbereich/Lärm
Der Aussenbereich ist ab 24.00 Uhr in jedem Fall 
geschlossen. Ab 22.00 Uhr ist auf die Nachbarn 
Rücksicht zu nehmen und insbesondere Musik nicht 
mehr erlaubt. Es gilt die Nachtruhe.

Musiklautstärke
Die maximale Lautstärke für Musik im Innenbereich  
beträgt 93 Dezibel. Aus Rücksicht auf unsere Nachbarn 
sind ab 22.00 Uhr sämtliche Fenster zu schliessen. 

Haftung
Das Restaurant Landhaus lehnt im Falle von Diebstahl 
und Beschädigung an mitgebrachten Gegenständen, 
Garderobe, Gepäck, Objekten und Materialien jede 
Verantwortung und jede Haftung ab. Für eine allfäl-
lige Versicherung hat der Veranstalter selbst besorgt 
zu sein.
Der Veranstalter haftet gegenüber dem Restaurant 
Landhaus für Beschädigungen an der Einrichtung 
und des Inventars sowie für Verluste, die durch ihn 
selbst, dessen Teilnehmer oder Mitarbeiter und/oder 
dessen Personal verursacht werden.

Feuerwerke, Himmelslaternen/Brandschutz
Aus Sicherheitsgründen und aufgrund des Brand-
schutzes sind Feuerwerke oder Himmelslaternen im  
Freien verboten. Ebenfalls verboten ist das Verwenden  
von Wunschkerzen und Ähnlichem in allen Räumlich- 
keiten. Den Anweisungen des Personals ist Folge zu 
leisten. Wachskerzen dürfen nur mit Manschetten 
verwendet werden. Bei Brandschäden wird jede  
Haftung abgelehnt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Anlässe im Restaurant Landhaus, Rheineck

Die vorliegenden Bestimmungen regeln Anlässe (Hochzeit, 
Bankett, Tagung, Seminar usw.) im Restaurant Landhaus sowie 
die Vertragsbedingungen zwischen dem Restaurant Landhaus 

und dem Veranstalter (Kunde).

landhaus-rheineck.ch



Dekorationen
Dekorationen sind nur in Absprache und mit Zustim-
mung durch das Restaurant Landhaus zulässig. Insbe-
sondere das Setzen von Nägeln oder Kleber an den 
Wänden und Fussböden ist verboten.

Sachschäden
Für allfällige vom Veranstalter, dessen Teilnehmer oder  
Mitarbeiter und/oder dessen Personal verursachte  
Schäden an Mobiliar, Inventar und Einrichtung, insbe- 
sondere an den Fussböden, haftet er ausschliesslich.

Rauchen
Das Rauchen ist in allen Räumlichkeiten, ausser in 
der Cigar Lounge, untersagt.

Zahlungskonditionen
Sämtliche Preise verstehen sich in Schweizer Franken 
(CHF), wobei Service und Mehrwertsteuer inkludiert 
sind. Grundsätzlich gilt Barzahlung wie vereinbart. 
Auf Wunsch stellen wir einem Veranstalter in der 
Schweiz eine Rechnung aus. Rechnungen sind innert 
20 Tagen rein netto zu begleichen. Für den Fall eines 
Verzugs gilt ein Verzugszins von 8%.
Individuelle Einzelabrechnungen können bar oder 
mit EC-Direkt oder Kreditkarte (Master oder Visa) 
beglichen werden.

Epidemie/Pandemie/Notrecht
Das Restaurant Landhaus hält sich an die Vorschriften 
und die angeordneten Massnahmen des BAG (Bun-
desamt für Gesundheit).
Kann der Anlass infolge behördlicher Massnahmen 
nicht durchgeführt werden, so trägt der Veranstalter 
nur die Kosten der für den Anlass bereits erbrachten 
Leistungen und angefallenen Aufwendungen. 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwend-
bar. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alles sich 
ergebenden Streitigkeiten ist Rheineck/SG.

Februar 2021
Geschäftsleitung Restaurant Landhaus

Reservationsbestätigung
Durch den Veranstalter auszufüllen

Anlass (kurze Beschreibung) 

Datum des Anlasses   

Anzahl der Teilnehmer 

Name des Veranstalters 

Adresse des Veranstalters 

Telefon des Veranstalters 

E-Mail des Veranstalters 

 

Ort/Datum      Unterschrift  

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, die oben aufgeführten Bedingungen gelesen und akzeptiert zu haben.

landhaus-rheineck.ch


